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 Veröffentlicht am 03.11.1982

Norm

JN §106

Rechtssatz

Die Lage des beweglichen Vermögens entscheidet auch dann über die Zuständigkeit des österreichischen

Abhandlungsgerichtes, wenn sich kein unbewegliches Vermögen des Verstorbenen im Inland be4ndet, mag er auch im

Ausland unbewegliches Vermögen besessen haben.
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